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Pachernegg 

Klappe/Dw 

4156 

Ihre GZlvom 

Betrifft: Entwurf einer Novelle des Bundesgesetzes 
und der Studienordnung Veterinärmedizin; 
Begutachtung; 

Bezugnehmend auf das do. Schreiben vom 16. Februar 1990 

(Zl. 68 219/1-15/90) nimmt das Bundeskanzleramt - Sektion VII 

zur im Gegenstand genannten Novelle wie folgt Stellung: 

1. Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über die 

Studienrichtung Veterinärmedizin geändert wird 

Es wird vorgeschlagen, § 7 Abs. 1 Z 2 der derzeit gültigen 

Fassung des Bundesgesetzes dahingehend in der Novelle zu be

richtigen, daß der Begriff "Apothekerwesen" durch "Apotheken

wesen" ersetzt wird. 

13/SN-303/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



13/SN-303/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 4

www.parlament.gv.at



- 2 -

2. Entwurf einer Verordnung, mit der die Studienordnung für die 

Studienrichtung Veterinärwesen geändert wird 

§ 8 .Abs. 1 Z 5 sollte besser lauten: 

"5. Zwei Monate nach Wahl an der Bundesanstalt für Tierseuchen

bekämpfung, der Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung 

bei Haustieren oder einer Bundesanstalt für veterinärmedi

zinische Untersuchungen oder an weiteren im Studienplan zu 

bezeichnenden vergleichbaren Untersuchungsanstalten ..... " 

Ansonsten bestehen aus ho. Sicht - auch vom fachlichen Standpunkt 

aus - keine Bedenken gegen die vorliegenden Entwürfe. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme wurden dem Präsidium des 

Nationalrates zugeleitet. 

21. März 1990 

Für den Bundesminister 

für Gesundheit und öffentlicher Dienst: 

B o b  e k 

13/SN-303/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 4

www.parlament.gv.at



"PUBLIK OSTERREICH 
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Präsidium des Nationalrates 
Parlament 
10,17 Wien 

mit Beziehung auf das Rundschreiben des Bun

cI�;z:leramtes vom 21. Dezember 1961, Zl. 

�H.108 - 2 a/1961, zur gefälligen Kenntnis. 
, 

25 Mehrexemplare der ho. Stellungnahme liegen 
JJ 

boi. 

F.l. ..... � .. �t.: . . 
für G=su . heit u öffentlIcher DIenst: 

'Sobek 
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